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Bundesrate und im Reichstage an erster Stelle 
beteiligten Herren hat sich eine Anzahl zusammen
geschloffen, zu denen sich vielleicht noch ein oder 
der andere Name gesellen wird, um eine Text- 
Ausgabe mit Anmerkungen in der Guttentagffchen 
Sammlung Deutscher Reichsgesetze und demnächst 
einen Kommentar des neuen Gesetzes herauszugeben. 
Die Namen der Verfasser bieten Gewähr für 
eine ausgezeichnete und authentische Bearbeitung 
des Gesetzes, die hinsichtlich der Zweckmäßigkeit 
und Zuverlässigkeit der Erläuterungen auch den 
höchsten Anforderungen entsprechen wird. Die 
Ausgabe wird in einzelnen Teilen erscheinen — 
jeder Versicherungszweig von einem mit der Materie 
besonders vertrauten Kenner bearbeitet — und wird 
in hervorragendem Maße geeignet sein, den zahl
reichen Interessenten sowie den mit der Ausführung 
des Gesetzes betrauten Behörden als zuverlässiger 
Führer und Berater zu dienen in der

NeichKvrrstchrrungKordnung
(Kranken-, Unfall-,

Invaliden- und Hinterbliebenen-Berstcheruug).
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Nr. 3921. 17

Neichsverstchrrungsordnung.
Vom 19. Zuli 1911.

(RGBl. 1911 Nr. 42 S. 509—838.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen rc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zu
stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was 
folgt:

Erstes Buch.
Gemeinsame Vorschriften.

Erster Abschnitt.
Umfang der Reichsversicherung.

§ 1. Die Reichsversicherung umfaßt 
die Krankenversicherung, 
die Unfallversicherung, 
die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung.

§ 2. Es gelten die besonderen Vorschriften
der §§ 165 bis 536 für die Krankenversicherung, 
der §§ 537 bis 1225 für die Unfallversicherung, 

und zwar der §§ 537 bis 914 für die gewerb
liche, der §§ 915 bis 1045 für die landwirt
schaftliche und der §§ 1046 bis 1225 für die 
See-Unfallversicherung,

der §§ 1226 bis 1500 für die Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung.

Reichsversichenlngsordnung. 2
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Zweiter Abschnitt.

Träger der ReichSversichermrg.

L Bezeichnung.
§ s. Träger der Reichsversicherung sind, soweit dieses 

(besetz nichts anderes vorschreibt,
für die Krankenversicherung die Krankenkassen,
für die Unfallversicherung die Berussgenossen- 

schäften,
für die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherulrg 

die Versicherungsanstalten.
Für diese Versicherungsttäger gelten die Vorschriften 

der §§ 4 bis 34.

II. Rechtsfähigkeit.
§ 4. Die Träger der Versicherung sind rechtsfähig.

IIL Organe.
§ 5. Jeder Versicherungsttäger hat einen Vorstand. 

Dieser vertritt ihn gerichllich und außergerichtlich. Er 
hat die Stellung eines gesetzlichen Bertteters.

Beschränkungen des Umfanges der Vertretungsaracht, 
die sich nicht aus dem Gesetz ergeben, kann mit Mrkung 
gegen Dritte die Satzung besttmmen. Sie kann es nur, 
soweit dieses Gesetz es zuläßt.

Die Satzung kann bestimmen, daß auch einzelne 
Vorstandsmitglieder den Versicherungsttäger vertreten 
können.
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§ 6. Der Vorstand hat das Ergebnis jeder Wahl und 
jede Änderung in seiner Zusammensetzung binnen einer 
Woche seiner Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Soweit der Vorstand eines Ausweises bedarf, genügt 
eine Bescheinigung seiner Aufsichtsbehörde über seine Zn- 
sanlntensetzung und den Umfang seiner Bertretungsmacht.

§ 7. Der Vorstand kann in eiligen Fällen schriftlich 
abstimmen.

§ 8. Verstoßen Beschlüsse der Organe des Bersiche- 
rungsträgers gegen Gesetz oder Satzung, so hat sie der 
Vorsitzende des Vorstandes durch Beschwerde an die 
Aufsichtsbehörde zu beanstanden.

Die Beschwerde bewirkt Aufschub.

§ 9. In den Organen hat auch ihr Vorsitzender 
Stimmrecht; bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme 
den Ausschlag.

§ 10. Für die Mitglieder sind Stellvertreter in der 
erforderlichen Zahl zu bestellen.

§ 11. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

IV. Ehrenämter.
8 12. Wählbar zu den Organen der Berficherungs- 

träger sind nur volljährige Deutsche.
Nicht wählbar ist,
1. wer infolge strafgerichtlicher Berurtellung die 

Fähigkeit zur Belleidung öffenllicher Ämter ver
loren hat oder wegen eines Verbrechens oder

2*
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Vergehens, das bcn Verlust dieser Fähigkeit zur 
Folge haben kann, verfolgt wird, falls gegen ihn 
das Hauptverfahren eröffnet ist,

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver
fügung über sein Vermögen beschränkt ist.

§ 13. Wählbar als Vertreter der Unternehmer oder 
anderen Arbeitgeber ist, wer regelmäßig mindestens 
einen Versicherungspslichtigen beschäftigt, der bei dem 
Versicherungsträger versichert ist.

Den Unternehmern oder anderen Arbeitgebern stehen 
bevollmächtigte Betriebsleiter, den Arbeitgebern bei den 
Wahlen zu den Organen der Krankenkassen auch Ge
schäftsführer und Betriebsbeamte der beteiügten Arbeit
geber (§ 332 Abs. 2), den Unternehmern bei den Wahlen 
zu den Organen der Berufsgenossenschaften auch die ge
setzlichen Vertreter der Genossenschaftsmitglieder gleich.

Nicht wählbar sind Mitglieder einer Behörde, die 
Aufsichtsbefugnisse über einen Versicherungsttäger hat.

§ 14. Wählbar als Vertreter der Versicherten ist nur, 
wer bei dem Versicherungsträger versichert ist.

Bei der Kranken- sowie der Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung werden Versicherte für die Bildung 
der Organe den Arbeitgebern zugerechnet, wenn sie regel
mäßig rnehr als zwei Bersicherungspslichtige beschäftigen. 
Bei der Unfallversicherung werden versicherte Mitglieder 
der Berufsgenossenschaften den Unternehmern zuge
rechnet, wenn sie regelmäßig mindestens einen Ver
sicherungspflichtigen beschäftigen.
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§ 15. Die Vertreter der Unternehiuer oder anderen 
Arbeitgeber und der Versicherten werden nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl gewählt.

Wird dabei die Stimmabgabe auf Vorschlagslisten 
beschränkt, so bestimmt die Satzutig, bis wann sie ein
zureichen sind; die Wahl ist, unbeschadet der Vorschlags
listen, geheim.

§ 16. Die Wahlzeit dauert vier Jahre.
Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit im 

Amte, bis ihre Nachfolger eintreten.
Wer ausscheidet, kann wiedergewählt werden.

§ 17. Wer als Unternehmer oder anderer Arbeit
geber wählbar ist, kann die Wahl nur ablehnen, wenn er

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat,
2. mehr als vier minderjährige eheliche Kinder hat; 

Kinder, die ein anderer an Kindesstatt ange
nommen hat, werden dabei nicht gerechnet,

3. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, 
das Amt ordnungsmäßig zu führen,

4. mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft 
führt. Die Vormundschaft oder Pflegschaft über 
mehrere Geschwister gilt nur als eine; zwei 
Gegenvormundschaften stehen einer Vormund
schaft, ein Ehrenamt der Reichsversicherung einer 
Gegenvormundschast gleich,

5. nur Dienstboten beschäftigt.
Nach mindestens zweijähriger Anltssührung kann eine 

Wiederwahl für die nächste Wahlzeit abgelehnt werden.
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Die Satzung sann noch andere Ablehnungsgründc 
zulassen.

§ 18. Ein Unternehmer oder anderer Arbeitgeber, 
der die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnt, kann vom 
Vorsitzenden des Vorstandes mit Geldstrafe bis zu fünf
hundert Mark bestraft werden.

§ 19. Der Vorsitzende kann gegen ein AUtglied des 
Vorstandes, das sich der Erfüllung seiner Pflichten ent
zieht, eine Geldstrafe bis zu fünfzig Mark und bei Wieder
holung eine Geldstrafe bis zu dreihundert Mark, wenn 
es sich jedoch um eine Krankenkasse handelt, nur bis zu 
hundert Mark verhängen. Er hat die Strafe zurück
zunehmen, wenn nachträglich eine genügende Ent
schuldigung nachgewiesen wird.

§ 20. In den Fällen der §§ 18, 19 entscheidet 
auf Beschwerde die Aufsichtsbehörde endgültig.

§ 21. Die Gewählten verwalten ihr Amt unentgelt
lich als Ehrenamt.

Der Bersicherungsträger erstattet ihnen ihre baren 
Auslagen und gewährt den Vertretern der Versicherterl 
Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst oder statt dessen 
einen Pauschbetrag für Zeitverlust. Einen solchen Pausch
betrag kann die Satzung auch den Vertretern der Unter
nehmer oder anderen Arbeitgeber zubilligen.

Die Festsetzung der Pauschbeträge bedarf der Zu
stimmung der Behörde, welche die Satzung genehmigt.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes dürfen
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nicht zugleich besoldete Beantte des Bersicheningsträgers 
sein.

§ 22. Die Vertreter der Versicherten haben ihrem 
Arbeitgeber jede Einberufung zu den Organen anzu
zeigen. Tun sie es rechtzeitig, so gibt das Fernbleiben 
von der Arbeit dem Arbeitgeber keinen wichtigen Grund, 
das Arbeitsverhältnis ohne Einhalten einer Kündigungs
frist zu lösen.

§ 23. Die Mitglieder der Organe haften denr Ver
sicherungsträger für getreue Geschäftsverwaltung lvie 
Vormünder ihren Mündeln. Der Versicherungsträger 
kann auf Ansprüche aus der Haftung nur mit Geneh
migung der Aufsichtsbehörde verzichten. Diese kann 
die Haftung an Stelle und auf Kosten des Versicherungs
trägers geltend machen.

Ein Mitglied, das vorsätzlich zum Nachteil des Ver
sicherungsträgers handelt, wird mit Gefängnis bestraft. 
Daneben kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden. Hat das Mitglied die Handlung be
gangen, um sich oder einem anderen einen Vermögens- 
Vorteil zu verschaffen, so kann neben der Gefängnis
strafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt 
werden.

Bei Beratung über solche Gegenstände, welche das 
Privatinteresse eines Mitglieds oder seiner Angehörigen 
beri'chren, muß sich das Mitglied der Teilnahme an der 
Beratung und Abstimmung enthalten, auch sich während 
der Beratung aus dem Sitzungszimmer entfernen.
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§ 24. Werden von einem Gewählten Tatsachen be
kannt, die seine Wählbarkeit oder seine Vertrauenswürdig
keit für die Geschäftsführung ausschließen, so hat ihn der 
Vorstand, wenn es sich jedoch um eine Krankenkasse 
handelt, die Aufsichtsbehörde seines Amtes durch Be
schluß zu entheben.

Vor der Beschlußfassung ist ihm Gelegenheit zur 
Äilßerung zu geben.'

Gegen den Beschluß ist die Beschwerde beim Reichs
versicherungsamt (Beschlußsenat), wenn es sich jedoch 
um eine Krankenkasse handelt, beim Oberversicherungs- 
amte (Beschlußkammer) zulässig.

Ein Gewählter wird auf seinen Antrag durch Be
schluß des Vorstandes des Amtes enthobeil, wenn bei 
ihm während der Wahlzeit einer der Ablehnungsgründe 
nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 eintritt.

V. Vermögen.
§ 25. Die Mittel der Bersicherungsträger dürfen 

nur für die gesetzlich vorgeschriebetien oder zugelassenen 
Zwecke verwendet werden.

Die Einnahnien und Ausgaben sind gesondert zu 
verrechnen, die Bestände gesondert zu verwahren.

Die Bersicherungsträger dürfen nur die Geschäfte 
übernehmen, die ihnen das Gesetz überträgt.

§ 26. Das Vermögen muß wie Mündelgeld (§§ 1807, 
1808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) verzinslich angelegt 
werden, soweit dieses Gesetz nichts anderes zuläßt.
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Außerdenr darf es in Wertpapieren, die landesgesetz
lich zur Anlegung von Mündelgeld zugelassen sind, sowie 
in solchen auf den Inhaber lautenden Pfandbriefen 
deutscher Hypotheken-Aktienbanken angelegt werden, 
welche die Reichsbank in Klasse I beleiht.

§ 27. Die oberste Verwaltungsbehörde kann ge- 
nehmigell, daß das Vermögen auch in Darlehen an Ge- 
nreinden und Gemeindeverbände angelegt wird, soweit 
dies nicht bereits nach § 26 Abs. 1 zulässig ist.

Sie kann die Anlage in einzelnen Gatturigen zills- 
tragender Papiere auf einen bestimmten Betrag be
schränken.

Erstreckt sich der Bezirk des Versicherungsträgers auf 
Gebiete oder Gebietsteile mehrerer Bundesstaaten, so 
ist dazu die Zustimmung ihrer obersten Verwaltungs
behörden erforderlich.

Die oberste Verwaltungsbehörde kann widerruflich 
gestatten, daß zeitweilig verfügbare Bestände in anderer 
Weise angelegt werden.

§ 28. Rückstände werden wie Gemeindeabgaben bei
getrieben. Nach den landesgesetzlichen Vorschriften 
regelt sich auch die aufschiebende Wirkung der Einwen
dungen gegen die Zahlungspflicht.

Soweit es nicht bereits landesgesetzlich vorgeschrieben 
ist, kann die Satzung des Versicherungsträgers bestimmen, 
daß dem Beitreibungsverfahren ein Mahnverfahren vor
angeht, und daß dafür eine Mahngebühr erhoben wird. 
Diese wird wie die Rückstände beigetrieben. Die Fest-
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setzung ihres Betrags bedarf der Genehmigung der Auf
sichtsbehörde.

Rückstände haben das Vorzugsrecht des § 61 Nr. 1 
der Konkursordnung.

§ 29. Der Anspruch auf Mckstände verjährt, soweit 
sie nicht absichtlich hinterzogen worden sind, in zwei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs der Fälligkeit.

Der Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen ver
jährt in sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs, 
in dem sie entrichtet worden sind, vorbehaltlich des 
§ 1446 Abs. 2 und der §§ 1462, 1464.

Der Anspruch auf Leistungen der Versicherungsträger 
verjährt in vier Jahren nach der Fälligkeit, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes vorschreibt.

VI. Aussicht.
§ 30. Das Aufsichtsrecht der Aufsichtsbehörde erstreckt 

sich darauf, daß Gesetz und Satzung beobachtet werden.

§ 31. Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Ge
schäfts- und Rechnungsführung des Versicherungsträgers 
prüfen.

Die Mitglieder seiner Organe, seine Vertrauens
männer, Beamten und Angestellten haben der Aufsichts
behörde oder ihren Beauftragten auf Verlangen alle 
Bücher, Rechnungen, Belege und Verhandlungen sowie 
die von ihnen verwahrten Urkunden, Wertpapiere und 
Bestände vorzulegen und alles mitzuteilen, was zur Aus
übung des Aufsichtsrechts gefordert wird.
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Die Aufsichtsbehörde sann die im Abs. 2 Bezeichneten, 
vorbehaltlich des § 985 Abs. 2, durch Geldstrafen bis zu 
eintausend Mark anhalten, das Gesetz und die Satzung 
zu befolgen.

§ 32. Die Aufsichtsbehörde kaun verlangen, daß 
die Organe zu Sitzungen einberufen werden; wird dem 
nicht entsprochen, so kann sie die Sitzungetl selbst am 
beraumen und die Verhandlungen leiten.

§ 33. Sie entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter 
und soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt, bei 
Streit über Rechte und Pflichten der Organe und ihrer 
Mitglieder, über die Auslegung der Satzung und über 
die Gültigkeit der Wahlen.

§ 34. Der Aufsicht unterstehen auch die vom Ber- 
sicherungsträger errichteten oder unterhaltenen Ge
nesungsheime, Heil- und Pflegeanstalten.

Die Aufsichtsbehörde kann zu ihren Besichtigungetr 
Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten zuziehen.

Dritter Abschnitt.
Bersichernngsbehörde«.

I. Allgemeines.
§ 86. Die öffentlichen Behörden der Reichsversiche

rung sind
die Versicherungsämter (§§ 36 bis 60),
die Oberversicherungsämter (§§ 61 bis 82),
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das Reichsversicherungsamt und die Landesver- 
sicherungsämler (§§ 83 bis 109).

Soweit nicht dieses Gesetz den Geschäftsgang und 
das Verfahren der Versicherungsbehörden ordnet, ge
schieht es, vorbehaltlich des § 109 Abs. 1, durch Kaiser
liche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats.

II. BersicherungSämter.

1. Errichtung.

§ 36. Bei jeder unteren Verwaltungsbehörde wird 
eine Abteilung für Arbeiterversicherung (Versicherungs
amt) errichtet. Die oberste Verwaltungsbehörde kann 
bestimmen, daß für die Bezirke mehrerer unterer Ver
waltungsbehörden bei einer dieser Behörden ein ge
meinsames Versicherungsamt errichtet wird.

Die Landesregierungen mehrerer Bundesstaaten 
können für ihre Gebiete oder Teile davon die Errichtung 
eines gemeinsamen Bersicherungsamts bei einer unteren 
Verwaltungsbehörde vereinbaren.

§ 37. Die Versicherungsämter nehmen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes die Geschäfte der Reichs
versicherung wahr und erteilen in Angelegenheiten der 
Reichsversicherung Auskunft.

Sie können nach den Vorschriften dieses Gesetzes die 
Bersicherungsträger in deren Angelegenheiten unterstützen.

Die Landesregierung kann den Bersicherungsämtern 
noch andere Aufgaben aus der knappschaftlichen Ver
sicherung übertragen.
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§ 38. In Bundesstaaten, in denen die Einrichtung 
der Landesbehörden die Errichtung der Versicherungs
ämter bei den unteren Verwaltungsbehörden nicht zu
läßt und nur ein Oberversicherungsamt besteht, können 
die Bersicherungsämter auch als selbständige Behörden 
errichtet werden. Das Nähere bestimmt die oberste 
Verwaltungsbehörde.

2. Zusammensetzung.

§ 39. Der Leiter der unteren Verwaltungsbehörde 
ist der Vorsitzende des Bersicherungsamts. Es werden 
ein oder mehrere ständige Stellvertreter des Vorsitzenden 
bestellt. Zum Stellvertreter kann bestellt werden, wer 
durch Vorbildung und Erfahrung aus dem Gebiete der 
Arbeiterversicherung geeignet ist.

Die Bestellung bedarf der Zustimmung des Ober
versicherungsamts, soweit nicht die ständigen Stell
vertreter nach Landesrecht wie die höheren Berwaltungs- 
beamten bestellt werden.

Ist das Versicherungsamt bei einer gemeindlichen 
Behörde errichtet, so bestellt die Stellvertreter des Vor
sitzenden der Gemeindeverband, dessen Bezirk den des 
Versicherungsamis umfaßt. Wo das Landesgesetz für 
die Wahl höherer gemeindlicher Beamter eine Bestätigung 
vorschreibt, gilt es auch für die Bestellung der Stell
vertreter des Vorsitzenden des Versicherungsamts.

§ 40. In den vom Gesetz besttmmten Fällen sind 
als Beisitzer des Bersicherungsamts Versicherungs
vertreter beizuziehen.
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Sie werden je zur Halste aus Arbeitgebern und aus 
Versicherten entnommen.

§ 41. Ihre Zahl beträgt zusammen mindestens zwölf; 
sie kann vom Versicherungsamte mit Genehmigung des 
Oberversicherungsamts sowie von diesem nach Anhören 
des Versicherungsamts erhöht werden.

Ein Versicherungsvertreter darf nicht zugleich besol
deter Beamter des Versicherungsamts oder Versiche- 
rungsvertteter bei einem anderen Versicherungsanit 
oder Beisitzer bei einem Oberversicherungsamt oder nicht
ständiges Mitglied des Reichs- oder eines Landesversiche
rungsamts sein.

§ 42. Die Versicherungsvertreter werden von den 
Vorstandsmitgliedem der Krankenkassen gewählt, die im 
Bezirke des Versicherungsamts mindestens fünfzig Mit
glieder haben.

An der Wahl nehmen ferner teil die Vorstands
mitglieder der

1. knappschasllichen Krankenkassen,
2. Ersatzkassen,
3. Seemannskassen und anderen obrigkeitlich geneh

migten Bereinigungen von Seeleuten zur Wah
rung ihrer Rechte,

soweit sie im Bezirke des Versicherungsamts mindestens 
fünfzig Mitglieder haben; die Ersatzkassen und die außer
halb des Bezirkes des Versicherungsamts seßhaften Kassen 
außerdenl nur, wenn sie ihre Beteiligung an der Wahl
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beni Wahlleiter rechtzeitig anmelden und die Zahl ihrer 
Mitglieder in diesem Bezirke nachweisen.

An Stelle der Vertreter der Versicherten im Vor
stande wählen

bei den knappschaftlichen Krankenkassen die sür 
den Bezirk des Versicherungsamts zuständigen 
Knappschaftsältesten,

bei den Ersatzkassen, die örtliche Verwaltungs
stellen haben, die Geschäftsleiter der für den 
Bezirk des Versicherungsamts zuständigen ört
lichen Verwaltungsstellen.

§ 43. Die Stimmenzahl einer Kasse richtet sich nach 
ihrer Mitgliederzahl im Bezirke des Versicherungsamts 
und wird von ihm vor jeder Wahl festgesetzt. Diese 
Stinlmenzahl wird auf die Vorstandsmitglieder und die 
an ihrer Statt nach § 42 Abs. 3 Wahlberechtigten gleich
mäßig verteilt.

8 44. In den Kassenvorständen nehnien die Mit
glieder aus den Arbeitgebern nur an der Wahl der Arbeit
gebervertreter, die Mitglieder aus den Versicherten nur 
an der Wahl der Versichertenvertreter teil.

Vorstände, die keine Arbeitgeber enthalten, nehmen 
nur an der Wahl der Versichertenvertreter teil.

Bei Kassen der im § 42 Abs. 2 bezeichneten Art, die 
keine Vertreter der Versicherten im Vorstand haben, 
wählen sonst bei ihnen vorhandene Arbeitervertreter.

Was von den Vorständen gilt, gllt entsprechend von 
den an ihrer Statt nach § 42 Abs. 3 Wahlberechtigten.
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§ 45. Die Wahl geschieht schriftlich und nach Len 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Die oberste Verwal
tungsbehörde erläßt eine Wahlordnung.

Der Vorsitzende de^Versicherungsanrts leitet die Wahl.
Bei Streit über die Wahl entscheidet das Oberver

sicherungsamt endgültig.

§ 46. Für die Versicherungsvertreter werden in der 
gleichen Weise Stellvertreter nach Bedarf bestimmt.

Für Versicherungsvertreter, die vor Ablauf ihrer 
Wahlzeit ausscheiden, rücken die Stellvertreter ein.

§ 47. Wählbar sind nur Männer, die im Bezirke des 
Versicherungsamts wohnen oder ihrerr Betriebssitz haben 
oder beschäftigt werden, und die nicht nach § 12 aus
geschlossen sind.

Wählbar sind nur Versicherte, ihre Arbeitgeber und 
deren bevollmächtigte Betriebsleiter. Versicherte werden 
den Arbeitgebern zugerechnet, wenn sie regelmäßig mehr 
als zwei Bersicherungspflichtige beschäftigen.

Bei Versicherungsämtern an der Seeküste fömien zu 
Vertretern der Versicherten auch befahrene Schiffahrts
kundige gewählt werden, die nicht Reeder, Reedereileiter 
(Korrespondentreeder, §§ 492 bis 499 des Handelsgesetz
buchs) oder Bevollmächtigte sind.

§ 48. Die Versicherungsvertreter sollen mindestens 
je zur Hälfte an der Unfallversicherung beteiligt sein.

§ 49. Die Versicherungsvertreter sollen mindestens 
je zu einem Drittel am Sitze des Bersicherungsamts
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selbst oder nicht über zehn Kilometer entfernt wohnen oder 
beschäftigt sein.

Bei der Wahl sollen die hauptsächlichen Erwerbs
zweige, insbesondere die Landwirtschaft, und die ver
schiedenen Teile des Bezirkes berücksichtigt werden.

Die oberste Verwaltungsbehörde kann darüber be
sonderes oder abweichendes bestimmen.

§ 50. Die §§ 16, 17, 22 gelten entsprechend; jedoch 
beschließt über die Zulässigkeit anderer Ablehnungs
gründe das Versicherungsamt.

Solange und soweit keine Wahl zustande kommt oder 
die Gewählten die Dienstleistung verweigern, beruft der 
Vorsitzende des Versicherungsamts Vertreter aus der Zahl 
der Wählbaren.

§ 51. Wer die Wahl oder die Berufung ohne zulässigen 
Grund ablehnt, kann vom Vorsitzenden des Versicherungs
amts mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark bestraft werden.

Das Versicherungsamt kann einen Vertreter von 
seinem Amte entbinden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt.

Aus Beschwerde entscheidet das Oberversicherungs
amt (Beschlußkammer) endgültig.

§ 52. Werden von einem Versicherungsvertreter 
Tatsachen bekannt, die seine Wählbarkeit ausschließen 
oder eine grobe Verletzung seiner Amtspflicht darstellen, 
so enthebt der Vorsitzende ihn seines Amtes.

Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungs
amt (Beschlußkammer) endgültig.

Reichsversichenmgsordnung. Z
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§ LS . Der Vorsitzende verpflichtet die Versicherungs
vertreter vor ihrer ersten Dienstleistung auf die gewissen
hafte Erfüllung ihrer Pflichten.

Der Vorsitzende kann gegen einen Vertreter, der sich 
der Erfüllung seiner Pflichten entzieht, eine Geldsttafe 
bis zu dreißig Mark und im Wiederholungsfälle bis zu 
einhundert Mark verhängen. Er hat die Strafe zurück
zunehmen, wenn nachträglich eine genügende Entschul
digung nachgewiesen wird.

Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt 
(Beschlußkammer) endgültig.

§ 54. Die Versicherungsvertreter verwalten ihr Amt 
unentgeltlich als Ehrenamt.

Das Versicherungsamt erstattet ihnen ihre baren 
Auslagen.

Daneben gewährt es den Versichertenvertretern Ersatz 
für entgangenen Arbeitsverdienst oder statt dessen einen 
Pauschbetrag für Zeitverlust. Einen solchen Pauschbetrag 
kann es auch den Vertretern der Arbeitgeber zubilligen. 
Die Pauschbeträge bedürfen der Genehmigung des 
Oberversicherungsamts (Beschlußkammer).

§ 55. Das Versicherungsamt kann den Vertretern 
als seinen Vertrauensmännern bestimmte Amtshand
lungen auftragen.

3. Ausschüsse.
§ 56. Jedes Versicherungsamt bildet einen oder 

mehrere Spruchausschüsse für die Sachen, die dieses 
Gesetz dem Spruchversahren überweist.
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Der Spruchausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
des Bersicherungsamts und je einem Versicherungs
vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten.

§ 57. Jedes Versicherungsamt bildet einen Beschluß- 
ausschuß für die Sachen, die dieses Gesetz dem Beschluß
verfahren überweist.

Der Beschlußausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
des Versicherungsamts und zwei Versicherungsvertretern. 
Von diesen wählen die Vertreter der Arbeitgeber und 
der Versicherten je einen nebst mindestens je einem 
Stellvertreter aus ihrer Mitte in getrennter Wahl nach 
einfacher Stimmenmehrheit auf vier Jahre.

§ 58. Die oberste Verwaltungsbehörde kann bestim
men, wieweit das Versicherungsamt technische staatliche 
und gemeindliche Beamte seines Bezirkes als Beiräte 
mit beratender Stimme zum Beschlußverfahren zu
ziehen darf.

4. Kosten.

§ 59. Sämtliche Kosten des Versicherungsamts trägt 
der Bundesstaat. Ist das Versicherungsamt bei einer 
gemeindlichen Behörde errichtet, 'so trägt sie der 
Gemeindeverband, dessen Bezirk den des Bersicherungs- 
amts umfaßt. Ist ein Bersicherungsamt für die Bezirke 
mehrerer unterer Verwaltungsbehörden gemeinsam er
richtet, so bestimmt die oberste Verwaltungsbehörde die 
Kostenverteilung.

Die Versicherungsträger haben die in Spruchsachen 
(§§ 1691 bis 1674) entstehenden Barauslagen des Ver-

3*
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fahrens mit Ausnahme der Bezüge der Versicherungs
vertreter zu erstatten, soweit die Barauslagen nicht nach 
Abs. 3 zu erstatten sind.

In die Kasse des Bundesstaats oder des Gemeinde
verbandes (Abs. 1) fließen die Geldstrafen nach § öl 
Abs. 1, § 53 Abs. 2, § 1577 Abs. 1, § 1617 Abs. 1, § 1626 
Abs. 1, § 1652 Abs. 3, § 1664 Abs. 1 sowie die besonders 
auferlegten Verfahrenskosten (§ 1802) und die Beiträge 
nach § 60.

§ 60. Sind einem Versicherungsamte nach § 37 Abs. 3 
Aufgaben aus der knappschaftlichen Versicherung über
tragen, so haben die an diesen Aufgaben beteiligten 
Knappschastsvereine oder Knappschaftskassen angemessene 
Beiträge zu den Kosten des Versicherungsamts zu leisten.

Das Oberversicherungsamt setzt die Beiträge fest; 
gegen die Festsetzung ist die Beschwerde an die oberste 
Verwaltungsbehörde zulässig.

III. Oberversicherungdümter.

1. Errichtung.

§ 61. Die Oberversicherungsämter nehmen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes die Geschäfte der Reichs
versicherung als höhere Spruch-, Beschluß- und Aufsichts
behörde wahr.

Die Landesregierung kann ihnen noch andere Auf
gaben aus der knappschaftlichen Versicherung übertragen.

§ 62. Das Oberversicherungsamt wird in der Regel 
für den Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde errichtet.
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Die oberste Verwaltungsbehörde kann den Bezirk 
anders abgrenzen.

Die Landesregierungen mehrerer Bundesstaaten 
können für ihre Gebiete oder Teile davon ein gemeinsames 
Oberversicherungsamt errichten.

8 63. Oberversicherungsämter können von der obersten 
Verwaltungsbehörde auch errichtet werden für

1. Betriebsverwaltungen und Dienstbetriebe des 
Reichs oder der Bundesstaaten, die eigene Betriebs
krankenkassen haben,

2. Gruppen von Betrieben, für deren Beschäftigte 
Sonderanstalten die Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung besorgen,

3. Gruppen von Betrieben, die Knappschaftsvereinen 
oder Knappschaftskassen angehören.

Für diese besonderen Oberversicherungsämter gelten 
§ 62 Abs. 1, §§ 72, 73, 80 nicht. Im übrigen gelten für 
sie die Vorschriften über die Oberversicherungsämter, 
soweit die §§ 70, 75, 81 nichts anderes vorschreiben.

Ihre Zuständigkeit bestimmt die oberste Verwaltungs
behörde.

§ 64. Die oberste Verwaltungsbehörde kann die 
Oberversicherungsämter an höhere Reichs- oder Staats
behörden angliedern oder als selbständige Staatsbehör
den errichten.

§ 65. Die oberste Verwaltungsbehörde bestimmt den 
Sih des Oberversicherungsamis.
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Bei einem gemeinsamen Oberversicherungsamt ist die 
Zustimmung der beteiligten Landesregierungen erforder
lich.

§ 66. Die oberste Verwaltungsbehörde teilt Sitz und 
Bezirk aller Oberversicherungsamter ihres Bereichs 
binnen einem Monat nach deren Errichtung oder Ände
rung dem Reichsversicherungsamte zur Veröffentlichung 
mit.

§ 67. Wird das Oberversicherungsamt an eine höhere 
Reichs- oder Staatsbehörde angegliedert, so ist ihr Leiter 
zugleich der Vorsitzende. Als sein ständiger Stellvertreter 
wird ein Direktor des Oberversicherungsamts bestellt.

2. Zusammensetzung.

§ 68. Das Oberversicherungsamt besteht aus Mit
gliedern und Beisitzern.

§ 69. Das Oberversicherungsamt hat außer den: 
Direktor mindestens noch ein Mitglied zugleich als dessen 
Stellvertreter.

Für jedes Miltgied wird mindestens ein Stellvertreter 
bestellt.

Die Mitglieder werden im Hauptamt oder für die 
Dauer des Hauptamts aus der Zahl der öffentlichen 
Beamten, der Direktor auf Lebenszeit oder nach Landes
recht unwiderruflich ernannt.

§ 70. Die oberste Verwaltungsbehörde kann be
stimmen, daß dem Mrektor noch andere Dienstgeschäste
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übertragen werden, und daß die übrigen Mitglieder so
wie bei besonderen Oberversicherungsämtern auch der 
Direktor das Amt im Nebenberuf ausüben.

§ 71. Die Beisitzer werden je zur Hälfte aus Arbeit
gebern und Versicherten gewählt.

Die Zahl der Beisitzer beträgt vierzig; sie kann von 
der obersten Verwaltungsbehörde erhöht oder vermindert 
werden.

Ein Beisitzer darf nicht zugleich nichtständiges Mit
glied des Reichs- oder eines Landesversicherungsamts 
sein.

§ 72. Die gewerblichen Berufsgenossenschaften, die 
See-Berussgenossenschaft und die Ausführungsbehörden 
bestimmen für jedes Oberversicherungsamt eine Berufs
genossenschaft oder Aussührungsbehörde, die ihr Wahl
recht (§ 73 Abs. 1) wahrnimmt. Kommt keine Überein
stimmung zustande, so bestimmt das Reichsversicherungs
amt das^Nähere.

Die Namen dieser Vertrauensberufsgenossenschaften 
und Vertrauensaussührungsbehörden sind dem Reichs
versicherungsamt mitzuteilen und von diesem zu ver
öffentlichen.

8 78. Die Beisitzer aus den Arbeitgebern werden 
zur Hälfte von den Arbeitgebermitgliedern im Ausschuß 
der zuständigen Versicherungsanstalt und zur Hälfte von 
den Vorständen der zuständigen landwirtschaftlichen und 
Vertrauensberufsgenossenschast gewählt; ist eine Ver
trauensausführungsbehörde bestimmt, so wählt sie an
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Stelle des Vorstandes der Vertrauensberufsgenossen
schaft. Das Reichsversicherungsamt erläßt eine Wahl
ordnung.

Die Beisitzer aus den Versicherten werden von den 
Versichertenvertretern bei den Versicherungsämtern des 
Bezirks des Oberversicherungsamts nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl gewählt. Die Stimmenzahl der 
Versichertenvertreter wird nach der Zahl der Kranken
kassenmitglieder des Bezirks ihres Bersicherungsamts 
(§ 43) von dem Oberversicherungsamte festgesetzt. Die 
oberste Verwaltungsbehörde erläßt eine Wahlordnung.

§ 74. Die Wahl geschieht schriftlich. Der Direktor 
des Oberversicherungsamts leitet die Wahl.

Bei Streit über die Wahl entscheidet das Oberver
sicherungsamt (Beschlußkammer) endgültig.

§ 75. Die Arbeitgeberbeisitzer für ein besonderes 
Oberversicherungsamt werden von den Arbeitgeber
vorstandsmitgliedern der Betriebskrankenkasse oder der 
Sonderanstalt oder der Knappschaftsvereine oder 
Knappschaftskassen gewählt; sind in einem Vorstand keine 
Arbeitgebervertreter vorhanden, so wählen die in einem 
anderen Verwaltungsorgan vorhandenen Arbeitgeber- 
vertreter.

Die Bersichertenbeisitzer werden nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl von den Versicherten-Ausschuß- 
mitgliedem der Betriebskrankenkasse oder der Sonder
anstalt oder von den Knappschaftsältesten gewählt; 
soweit Knappschaftsvereine oder Knappschaftskassen als
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Sonderanstalt zugelassen sind oder zu einer Sonder
anstalt gehören, wählen auch hier die Knappschafts
ältesten; soweit eine Sonderanstalt keinen Ausschuß hat, 
wählen die in einem anderen Verwaltungsorgan vor
handenen Versichertenvertreter.

Die oberste Verwaltungsbehörde bestimmt das Nähere.

§ 76. Die §§ 46 bis 48, 49 Abs. 2, 3, §§ 60 bis 54 
gelten entsprechend für Wahl, Rechte und Pflichten der 
Beisitzer sowie ihrer Stellvertreter. Jedoch gehen Be
schwerden (§ 51 Abs. 3, § 52 Abs. 2, § 53 Abs. 3) an die 
oberste Verwaltungsbehörde; Geldstrafen (§ 51 Abs. 1, 
§ 53 Abs. 2) können bis zu dreihundert Mark festgesetzt 
werden.

3. Kammern.

§ 77. Jedes Oberversicherungsamt bildet eine oder 
mehrere Spruchkammern für die Sachen, die dieses 
Gesetz dem Spruchverfahren überweist.

Die Spruchkammer besteht aus einem Mitgliede des 
Oberversicherungsamts als Vorsitzendem und je zwei 
Beisitzern der Arbeitgeber und der Versicherten.

§ 78. Jedes Oberversicherungsamt bildet eine oder 
mehrere Beschlußkammern für die Sachen, die dieses 
Gesetz dem Beschlußverfahren überweist.

Die Beschlußkammer besteht aus dem Vorsitzenden 
des Oberversicherungsamts, einem zweiten Mitglied und 
zwei Beisitzern. Von diesen wählen die Beisitzer der 
Arbeitgeber und der Versicherten je einen nebst mindestens
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je einem Stellvertreter aus ihrer Mitte in getrennter 
Wahl nach einfacher Stimmenmehrheit auf vier Jahre.

Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den 
Ausschlag.

4. Aufsicht. Kosten.

§ 79. Die oberste Verwaltungsbehörde führt die 
Aussicht über das Oberversicherungsamt.

Sie gibt ihm die erforderlichen Hilfskräfte bei und 
beschafft seine Geschäftsräume.

Die Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamten haben die 
Rechte und Pflichten der Reichs- oder Staatsbeanlten, 
wenn sie im Hauptamt und nicht nur vorübergehend 
oder zur Vorbereitung beschäftigt werden; das Nähere 
bestimmt die Landesregierung.

Der Vorsitzende verpflichtet sie auf die gewissenhafte 
Erfüllung der Amtspflichten, soweit sie nicht bereits durch 
einen Diensteid verpflichtet sind.

§ 80. Sämtliche Kosten des Oberversicherungsanlts 
trägt der Bundesstaat.

Die Versicherungsttäger haben für jede Spruchsache, 
an der sie beteiligt sind, einen Pauschbetrag zu entrichten; 
wenn in einem Falle Kosten nach Abs. 4 zu erstatten 
sind, so vermindert sich der Pauschbetrag entsprechend.

Die Pauschbeträge werden vom Bundesrat für jedes 
Gebiet der Arbeiterversicherung einheitlich für das Reich 
festgesetzt und von vier zu vier Jahren nachgeprüft. Sie 
sollen die tatsächlichen Kosten der Oberversicherungsämter 
ohne die Bezüge der Mitglieder und ihrer Stellvertreter 
sowie ohne die Gebühren (§ 1803) zur Hälfte decken.
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In die Kasse des Bundesstaats fließen die Gebühren 
nach § 1803, die Geldstrafen nach den §§ 76, 1679 sowie 
die besonders auferlegten Verfahrenskosten (§ 1802) und 
die Beiträge nach § 82.

8 81. Alle Kosten der für Betriebe des Reichs oder 
Staates errichteten besonderen Oberversicherungsämter 
fallen den Verwaltungen der Betriebe zur Last. Diesen 
fließen die Einnahmen (§ 80 Abs. 4) zu.

Alle Kosten der übrigen besonderen Oberversicherungs
ämter erhält nach Abzug der Einnahmen (§ 80 Abs. 4) 
der Bundesstaat von den beteiligten Versicherungsträgern 
erstattet.

8 82. Sind einem Oberversicherungsamte nach 8 61 
Abs. 2 Aufgaben aus der knappschaftlichen Versicherung 
übertragen, so haben die beteiligten Knappschastsvereine 
oder Knappschastskassen angemessene Beiträge zu seinen 
Kosten zu leisten. Die oberste Verwaltungsbehörde setzt 
die Beiträge fest.

IV. ReichSverficherungSamt. LarrdeSverficherrmgS- 
Smler.

1. Geschäftskreis. Sitz.
8 88. Das Reichsversicherungsamt nimmt nach den 

Vorschriften dieses Gesetzes die Geschäfte der Reichs
versicherung als oberste Spruch-, Beschluß- und Aufsichts
behörde wahr.

Es hat seinen Sitz in Berlin.
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§ 84. Seme Entscheidungen sind endgültig, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt.

2. Zusammensetzung.
§ 85. Das Reichsversicherungsamt besteht aus 

ständigen und nichtständigen Mitgliedern.

§ 86. Der Kaiser ernennt den Präsidenten und die 
übrigen ständigen Mitglieder auf Vorschlag des Bundes
rats auf Lebenszeit.

Aus den ständigen Mitgliedern ernennt der Kaiser 
die Direktoren und die Senatspräsidenten.

Die übrigen Beamten ernennt der Reichskanzler.

§ 87. Das Reichsversicherungsamt hat zweiunddreißig 
nichtständige Mitglieder. Acht von ihnen wählt der 
Bundesrat, und zwar mindestens sechs aus seiner Mitte; 
je zwölf werden als Vertreter der Arbeitgeber und der 
Versicherten gewählt.

Für die Arbeitgeber und Versicherten werden in 
der gleichen Weise Stellvertreter nach Bedarf gewählt. 
Für Mitglieder, die vor Ablauf ihrer Mahlzeit aus
scheiden, rücken die Stellvertreter in der Reihenfolge 
ihrer Wahl ein.

§ 88. Die Arbeitgeber und die Versicherten werden 
unter Leitung des Reichsversicherungsamts in getrennter 
Wahl schriftlich gewählt, die Versicherten nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl, die Arbeitgeber nach einfacher 
Stimmenmehrheit, wobei bei Stimmengleichheit da- Los 
entscheidet.
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Der Bundesrat setzt das Stimmenverhältnis der 
einzelnen Wahlkörper nach der Zahl ihrer Versicherten 
fest. Er kann bestimmen, wie nach Bezirken zu wählen ist.

Das Reichsversicherungsamt veröffentlicht das Wahl
ergebnis.

§ 89. Sechs von den zwölf Arbeitgebern werden von 
den Arbeitgebermitgliedem in den Ausschüssen der 
Versicherungsanstalten und in den entsprechenden Ver
tretungen der Sonderanstalten gewählt, und zwar

vier aus dem Bereiche der Gewerbe-Unfall
versicherung,

zwei aus dem der landwirtschaftlichen Unfall
versicherung.

8 90. Die übrigen sechs Arbeitgeber werden von den 
Vorständen der Berufsgenossenschaften und den Aus- 
sührungsbehörden gewählt, und zwar je aus ihrem 
Bereiche

vier von den gewerblichen Berufsgenossenschaften 
und Ausführungsbehörden, davon einer von 
der See-Berussgenossenschaft,

zwei von den landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften und Ausführungsbehörden.

8 91. Die zwölf Versicherten werden von den Ver- 
sichertenbeisitzern bei den Oberversicherungsämtern ge
wählt, und zwar

acht aus dem Bereiche der gewerblichen und der 
See-Unfallversicherung, davon einer auö dem 
Bereiche der See-Unfallverversicherung,



46 Erstes Buch. Gemeinsame Vorschriften.

vier aus dem Bereiche der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung.

§ 92. Wählbar sind nur Männer, die nicht nach § 12 
ausgeschlossen sind.

§ 98. Wählbar als Arbeitgeber sind die stimmberech
tigten Mitglieder der Berufsgenossenschaften, deren 
gesetzliche Vertreter, die bevollmächtigten Leiter ihrer 
Betriebe und die Beamten der Betriebe, für die eine 
Ausführungsbehörde bestellt ist.

Wählbar nach § 89 sind außerdem auch Arbeitgeber, 
die Mitglied im Ausschuß einer Versicherungsanstalt oder 
in der entsprechenden Vertretung einer Sonderanstalt 
sind.

§ 94. Wählbar als Versicherte sind die nach diesem 
Gesetze gegen Unfall Versicherten, ferner Bersicherten- 
mitglieder im Ausschuß einet Versicherungsanstalt, auch 
wenn sie nicht mehr gegen Unfall versichert sind, und 
für den Bereich der See-Unfallversicherung auch befahrene 
Schisfahrtslundige, die nicht Reeder, Reedereileiter oder 
Bevollmächtigte sind.

§ 95. § 49 Abs. 2, §§ 60 bis 52, 53 Abs. 2, 3 gelten 
entsprechend; für die Bestrafung (§ 51 Abs. 1, § 53 Abs. 2) 
und die Amtsenthebung (§ 52) ist jedoch das Reichs
versicherungsamt lBeschlußsenat) zuständig; Geldstrafen 
T§ 61 Abs. 1, § 63 Abs. 2) können bis zu fünfhundert 
Mark festgesetzt werden.

§ 96. Für die Teilnahme an den Arbeiten und Sitzun
gen des Reichsversicherungsamts erhalten die nicht-
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ständigen Mitglieder eine Jahresvergütung und, sofern sie 
außerhalb Berlins wohnen, außerdem Ersatz der Kosten 
für Hin- und Rückreise nach den Sätzen, die für die 
Vortragenden Räte der obersten Reichsbehörden gelten.

Die Stellvertreter erhalten dieselbe Reisevergütung 
und ein Tagegeld von achtzehn Mark.

§ 97. Der Reichskanzler verpflichtet die vom Bundes
rate gewählten nichtständigen Mitglieder, die übrigen und 
ihre Stellvertreter der Präsident des Reichsversicherungs
amts vor ihrer ersten Dienstleistung auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Pflichten.

3. Senate.

§ 98. Das Reichsversicherungsamt bildet Spruch
senate für die Sachen, die dieses Gesetz dem Spruch
verfahren überweist.

Der Spruchsenat besteht aus einem Vorsitzenden, 
einem vom Bundesrate gewählten nichtständigen, einem 
ständigen Mitglied, zwei hinzugezogenen richterlichen 
Beamten, einem Arbeitgeber und einem Versicherten. 
An Stelle des vom Bundesrate gewählten kann ein 
ständiges Mitglied treten.

8 99. Den Vorsitz im Spruchsenate führt der Prä
sidenten, ein Direktor oder ein Senatspräsident. Der 
Reichskanzler kann ein anderes ständiges Mitglied vor
übergehend mit dem Vorsitz betrauen.

Der Reichskanzler beruft die richterlichen Beamten 
zu den Spruchsenaten.
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§ 100. Das ReichsversicherungsamL bildet Beschluß, 
senate für die Sachen, die dieses Gesetz dem Beschluß- 
verfahren überweist.

Der Beschlußsenat besteht aus dem Präsidenten, 
einem Direktor oder einem Senatspräsidenten als Vor
sitzendem, einem vom Bundesrate gewählten nicht
ständigen, einem ständigen Mitglied, einem Arbeitgeber 
und einem Versicherten. An SteNe des vom Bundesrate 
gewählten kann ein ständiges Mitglied treten.

§ 101. Das Reichsversicherungsamt bildet den 
Großen Senat für die Aufgaben, die diesem das Gesetz 
zuweist.

Der Große Senat besteht vorbehaltlich einer Ver- 
stärkung nach § 1718 Abs. 2 aus dem Präsidenten oder 
seinem Vertreter, zwei vom Bundesrate gewählten 
Mitgliedern, zwei ständigen Mitgliedern, zwei richterlichen 
Beamten, zwei Arbeitgebern und zwei Versicherten.

§ 102. Sind alle vom Bundesrate gewählten Mit
glieder des Reichsversicherungsamts verhindert, so 
werden statt ihrer ständige Mitglieder zugezogen.

Die übrigen Mitglieder des Großen Senats und 
mindestens je zwei Stellvertreter werden nach näherer 
Bestimmung der Kaiserlichen Verordnung (§ 35 Abs. 2) 
für ein Geschäftsjahr im voraus bezeichnet. Dabei sind 
je zwei ständige Mitglieder und je zwei richterliche Beamte 
sowie deren Stellvertreter besonders zu bezeichnen für 
Sachen der

Krankenversicherung,
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Unfallversicherung,
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung.

4. Rechnungsstelle. Kosten.
§ 103. Beim Reichsversicherungsamte wird eine 

Rechnungsstelle errichtet.
Sie führt die Arbeiten aus, die dieses Gesetz ihr 

zuweist. Sie unterstützt das Reichsversicherungsamt bei 
seinen rechnerischen und versicherungstechnischen Arbeiten. 
Das Reichsversicherungsamt bestimmt, was ihr die 
Versicherungsträger zu diesen Zwecken mitzuteilen haben.

§ 104. Die Kosten des Reichsversicherungsamts 
einschließlich der Kosten des Verfahrens trägt das Reich.

In die Reichslasse fließen die Geldstrafen nach den 
§8 95, 1698 Abs. 1, § 1701 Abs. 1, sowie die besonders 
auserlegten Verfahrenslosten (§ 1802).

5. Landesversicherungsämter.
§ 105. Ein Landesversicherungsamt, das vor diesem 

Gesetze für das Gebiet eines Bundesstaats errichtet war, 
kann bestehen bleiben, solange zu seinem Bereiche min
destens vier Oberversicherungsämter gehören.

Das Landesversicherungsamt tritt für dieses Gebiet 
an die Stelle des Reichsversicherungsamts, soweit dieses 
Gesetz es vorschreibt.

Die Kosten des Landesversicherungsamts trägt der 
Bundesstaat.

Reichsverslchemngsordnung. 4
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§ 106. Das Landesversicherungsamt besteht aus 
ständigen und nichtständigen Mitgliedern.

Die Landesregierung ernennt die ständigen Mit
glieder. Soweit sie im Hauptamt ernannt werden, sind 
sie auf Lebenszeit oder nach Landesrecht unwiderruflich 
anzusteNen.

Als nichtständige Mitglieder werden in getrennter 
Wahl unter Leitung des Landesversicherungsamts 
schriftlich mindestens je acht Vertreter der Arbeitgeber 
und der Versicherten gewählt. Davon entfällt je die 
eine Hälfte auf den Bereich der landwirtschaftlichen, die 
andere auf den der gewerblichen Unfallversicherung.

§ 107. Für Wahl, Rechte und Pflichten der Mitglieder 
gelten § 87 Abs. 2, 88 bis 97 entsprechend, soweit
int § 106 Abs. 3 und nachstehend nichts anderes vor
geschrieben ist.

An die Stelle des Bundesrats und des Reichskanzlers 
tritt die oberste Verwaltungsbehörde.

Die Arbeitgeber werden gewählt von

1. den Arbeitgebermilgliedern in den Ausschüssen 
der Versicherungsanstalten und in den ent
sprechenden Vertretungen der Sonderanstalten, 
die für das Gebiet des Bundesstaats errichtet sind 
oder es umfassen,

2. den Vorständen der Berussgenossenschaften und 
den Ausführungsbehörden, die Betriebe mit dem 
Sitze im Gebiete des Bundesstaats umfassen. 
Wo sich dieses Gebiet mit dem Bezirk einer oder
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mehrerer Sektionen deckt, wählen die Sektions
vorstände an Stelle des Genossenschaftsvorstandes. 

Die Versicherten werden von den Versicherten
beisitzern der Oberversicherungsämter gewählt, die für 
das Gebiet des Bundesstaats errichtet sind oder es um
fassen.

Das Stimmenverhältnis setzt die Landesregierung 
nach der Zahl der Versicherten fest.

§ 108. Die Enthebung eines nichtständigen Mitglieds 
beschließt das Landesversicherungsamt.

Die §§ 98 bis 100, 104 Abs. 2 gelten entsprechend 
für das Landesversicherungsamt,' an die Stelle des 
Bundesrats und des Reichskanzlers tritt die oberste 
Verwaltungsbehörde, an die Stelle der Reichskasse die 
Kasse des Bundesstaats.

§ 109. Soweit nicht dieses Gesetz den Geschäftsgang 
und das Verfahren des Landesversicherungsmnts ordnet, 
geschieht es durch die Landesregierung.

Sie setzt die Vergütung für die nichtständigen Mit
glieder fest.

Vierter Abschnitt.
Sonstige gemeinsame Borschristen.

I. Behörden.
§ 110. Die oberste Verwaltungsbehörde kann einzelne 

der Aufgaben und Rechte, die ihr dieses Gesetz zuweist, 
auf andere Behörden übertragen.
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§ 111. Sie bestimmt,
1. welchen Staatsbehörden und welchen Behörden 

und Vertretungen von Gemeindeverbänden und 
Gemeinden die Aufgaben zukommen, die dieses 
Gesetz den höheren und den unteren Verwaltungs
behörden, den Ortspolizeibehörden, den gemeind
lichen Behörden, den Gemeindeverbänden und 
Gemeinden sowie ihren Behörden und Ver
tretungen zuweist,

2. welche Verbände als Gemeindeverbände zu gelten 
haben; eine einzelne Gemeinde gilt als Gemeinde
verband im Sinne dieses Gesetzes nur dann, wenn 
es die oberste Verwaltungsbehörde bestimmt,

3. ob und welche örtlichen Geschäfte der Reichs
versicherung von den Gemeindebehörden an Stelle 
der Versicherungsämter erledigt werden sollen.

Die Bestimmungen werden im Reichsanzeiger ver
öffentlicht.

§ 112. Die oberste Verwaltungsbehörde kann Auf
gaben des Versicherungsamts Organen von

Knappschaftsvereinen oder Knappschaftskassen, 
Betriebskrankenkassen für Betriebsverwaltungen 

und Dienstbetriebe des Reichs und der Bundes
staaten,

Sonderanstalten des Reichs und der Bundesstaaten 
übertragen, wenn die Organe mindestens zur Hälfte aus 
Versicherungsvertretern bestehen, die aus geheimer 
Wahl hervorgegangen sind. Spruchbefugnisse können 
nicht übertragen werden.
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§ 118. Erstreckt sich eine Versicherungsbehörde, ein 
Versicherungsträger oder ein Betrieb auf Gebiete meh
rerer Bundesstaaten, so nimmt die Landesregierung oder 
die oberste Verwaltungsbehörde des Bundesstaats 
ihres Sitzes die Befugnisse wahr, die dieses Gesetz der 
Landesregierung oder der obersten Verwaltungsbehörde 
beilegt, soweit es nichts anderes vorschreibt.

Wenn sich Landesregierungen oder oberste Verwal
tungsbehörden nicht einigen, wo dieses Gesetz ihr Zu
sammenwirken vorschreibt, so entscheidet zwischen den 
Landesregierungen der Bundesrat, zwischen den Ver
waltungsbehörden der Reichskanzler. Dasselbe gilt, 
wenn sie sich nicht über ihre Zuständigkeit oder im Falle 
des Abs. 1 nicht über den Sitz einigen.

Für Betriebe des Reichs und ihre besonderen Ver
sicherungsbehörden und Versicherungsträger übt der 
Reichskanzler die Rechte der obersten Verwaltungs
behörde aus.

§ 114. Die Vorschriften dieses Gesetzes für Gemeinden 
gelten auch für die selbständigen Gutsbezirke und Ge
markungen (ausmärkische Bezirke). Die Rechte und 
Pflichten trägt dort an Stelle der Gemeinden der Guts
herr oder Gemarkungsberechtigte.

II. Rechtshilfe.

§ 115. Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, 
den im Vollzüge dieses Gesetzes an sie ergehenden Er
suchen der Versicherungs- und anderen ösfenllichen
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Behörden sowie der Organe der Bersicherungsträger zu 
entsprechen, insbesondere vollstreckbare Entscheidungen 
zu vollstrecken.

Überwachungshandlungen der in § 347 Abs. 4, § 404 
Abs. 3, §§ 888, 1465, 1470 bezeichneten Art können nur 
unter den dort genannten Voraussetzungen verlangt 
werden.

§ 116. Diese Rechtshilfe haben auch die Organe 
der Versicherungsträger einander sowie den Behörden 
und Armenverbänden zu leisten.

§ 117. Tagegelder, Reisekosten, Gebühren für Zeugen 
und Sachverständige und alle anderen baren Auslagen, 
die aus der Rechtshilfe erwachsen, werden von den Ver
sicherungsträgern als eigene Verwaltungskosten erstattet.

III. Leistungen.

§ 118. Leistungen, die nach diesem Gesetz oder er
gänzenden Landesgesetzen gewährt werden, und die durch 
den Übergang des Anspruchs darauf ersetzten Unter
stützungen sind keine öffentlichen Armenunterstützungen.

§ 119. Die Ansprüche des Berechtigten köimen, 
vorbehaltlich des § 1325, mit rechtlicher Wirkung über
tragen, verpfändet und gepfändet werden nur wegen

1. eines Vorschusses, den der Berechtigte auf seine 
Ansprüche vor Anweisung der Leistungen vom 
Arbeitgeber oder von einem Organe des Ber- 
sicherungsträgers oder einem seiner Mitglieder 
erhalten hat,
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2. der im § 850 Abs. 4 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Forderungen,

3. der Forderungen der nach § 1631 ersatzberechtigten 
Gemeinden und Armenverbände sowie Arbeit
geber und Kassen, die an ihre Stelle getreten 
sind; die Übertragung, Verpfändung und Pfän
dung ist nur in Höhe der gesetzlichen Ersatzansprüche 
zulässig,

4. rückständiger Beiträge, die nicht seit länger als 
drei Monaten fällig sind.

Ausnahmsweise darf der Berechtigte auch in anderen 
Fällen den Anspruch mit Genehmigung des Versicherungs
amts ganz oder zum Teil auf andere übertragen.

§ 120. Trunksüchtigen, die nicht entmündigt sind, 
können ganz oder teilweise Sachleistungen gewährt werden. 
Auf Antrag eines beteiligten Armenverbandes oder der 
Gemeindebehörde des Wohnorts des Trunksüchtigen muß 
dies geschehen. Bei Trunksüchtigen, die entmündigt sind, 
ist die Gewährung der Sachleistungen nur mit Zu
stimmung des Vormundes zulässig. Auf seinen Antrag 
muß sie geschehen.

Die Sachleistungen gewährt die Gemeinde des 
Wohnorts. Der Anspruch auf Barleistungen geht im 
Werte der Sachbezüge auf die Gemeinde über. Die 
Sachleistung kann auch durch Aufnahme in eine Trinker
heilanstalt oder mit Zustimmung der Gemeinde durch 
Vermittlung einer Trinkerfürsorgestelle gewährt werden.

Ein Rest der Barleistungen ist dem Ehegatten des 
Bezugsberechtigten, seinen Kindern oder seinen Eltern
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und, falls solche nicht vorhanden sind, der Gemeinde 
zur Verwendung für ihn zu überweisen.

§ 121. Das Versicherungsamt <Beschlußausschuß) 
erläßt die Anordnung nach Anhören der Gemeindebehörde 
und des Bezugsberechtigten und teilt sie ihnen und dem 
Versicherungsträger schriftlich mit. Es entscheidet bei 
Streit zwischen der Gemeinde und dem Bezugsberech
tigten.

Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt 
endgültig.

Ist der Anspruch auf Barleistungen endgültig auf 
die Gemeinde übergegangen, so benachrichtigt der Ver
sicherungsträger die Post, wenn es sich um Barleistungen 
aus der Unfall- oder aus der Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung handelt.

IV. Ärztliche Behandlung.

§ 122. Die ärztliche Behandlung im Sinne dieses 
Gesetzes wird durch approbierte Ärzte, bei Zahnkrank
heiten auch durch approbierte Zahnärzte (§ 29 der Ge
werbeordnung) geleistet. Sie umfaßt Hilfeleistungen 
anderer Personen, wie Bader, Hebammen, Heildiener, 
Heilgehilfen, Krankenwärter, Masseure u. dgl. sowie 
Zahntechniker, nur dann, wenn der Arzt lZahnarzt) sie 
anordnet oder wenn in dringenden Fällen kein appro
bierter Arzt (Zahnarzt) zugezogen werden kann.

Die oberste Verwaltungsbehörde kann bestimmen, 
wieweit auch sonst Hilfspersonen innerhalb der staatlich 
anerkannten Befugnisse selbständige Hilfe leisten können.
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§ 123. Bei Zahnkrankheiten mit Ausschluß von 
Mund- und Kieferkrankheiten kann die Behandlung 
außer durch Zahnärzte mit Zustimmung des Versicherten 
auch durch Zahntechniker gewährt werden. Die oberste 
Verwaltungsbehörde bestimmt, wie weit auch sonst Zahn
techniker bei solchen Zahnkrankheiten selbständige Hilfe 
leisten können. Sie kann besttmmen, wie weit dies auch 
Heildiener und Heilgehilfen tun können. Sie bestimmt 
ferner, wer als Zahntechniker im Sinne dieses Gesetzes 
anzusehen ist.

V. Fristen.
§ 124. Richtet sich der Anfang einer Frist nach einem 

Ereignis oder Zeitpunkt, so beginnt die Frist mit dem 
Tage, der auf das Ereignis oder den Zeitpunkt folgt.

Wird eine Frist verlängert, so beginnt die neue mit 
Ablauf der alten Frist.

§ 125. Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit 
dem Ablauf ihres letzten Tages, eine nach Wochen oder 
Monaten bestimmte Frist mit dem Ablauf desjenigen 
Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher 
nach Benennung oder Zahl dem Tage entspricht, in den 
das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt.

Fehlt dem letzten Monat der entsprechende Tag, so 
endigt die Frist mit dem Monat.

§ 126. Braucht ein Zeitraum von Monaten oder 
Jahren nicht zusammenhängend zu verlaufen, so wird 
der Monat zu dreißig, das Jahr zu dreihundertfünfund- 
undsechzig Tagen gerechnet.
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§ 127. Fällt der für eine Willenserklärung oder 
Leistung oder den Ablauf einer Frist gesetzte Tag auf 
einen Sonntag oder einen allgemeinen Feiertag- der am 
Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannt ist, so 
gilt dafür der nächstfolgende Werktag.

Für die Dauer von Leistungen, zu denen ein Ber- 
sicherungsträger verpflichtet ist, gilt diese Vorschrift nicht.

§ 128. Rechtsmittel sind, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes vorschreibt, binnen einem Monat nach Zustellung 
der angefochtenen Entscheidung einzulegen.

Für Seeleute, die sich außerhalb Europas aufhalten, 
wird diese Frist von der Stelle bestimmt, welche die 
angefochtene Entscheidung erlassen hat; sie muß min
destens drei Monate von der Zustellung an betragen.

§ 129. Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt, 
werden die Rechtsmittel bei der Stelle eingelegt, die 
zu entscheiden hat.

Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn das 
Rechtsmittel rechtzeitig bei einer anderen inländischen 
Behörde oder bei einem Organ der Versicherungsträger, 
für die See-Unfallversicherung auch bei einem deutschen 
Seemannsamte des Auslandes eingegangen ist.

Die Rechtsmittelschrift ist unverzüglich an die zu
ständige Stelle abzugeben.

§ 130. Die Rechtsmittel bewirken Aufschub nur da, 
wo das Gesetz es vorschreibt.

§ 181. Ist ein Beteiligter durch Naturereignisse oder 
andere unabwendbare Zufälle verhindert worden, eine
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gesetzliche Verfahrensfrist einzuhalten, so wird ihm auf 
Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
erteilt.

Die Wiedereinsetzung wird auf Antrag auch dann 
erteilt, wenn das verspätet eingelaufene Schriftstück der 
Post mindestens drei Tage vor Ablauf der Frist zur Be
stellung übergeben worden ist.

§ 132. Die Wiedereinsetzung ist im Falle des § 131 
Abs. 1 binnen einer Frist zu beantragen, deren Dauer 
durch die Dauer der versäumten Frist bestimmt wird. 
Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem das Hindernis 
gehoben ist.

In den Fällen des § 131 Abs. 2 ist die Wiederein
setzung binnen einem Monat zu beantragen. Die Frist 
beginnt mit dem Tage, an welchem dem Beteiligten 
bekannt wird, daß er die Frist versäumt hat.

Nach Ablauf von zwei Jahren, vom Ende der ver
säumten Frist an, kann die Wiedereinsetzung nicht mehr 
beantragt werden.

§ 133. Der Antrag auf Wiedereinsetzung soll
1. die Tatsachen angeben, welche die Wiedereinsetzung 

begründen,
2. die Mittel bezeichnen, diese Tatsachen glaubhaft 

zu machen, und
3. die versäumte Handlung nachholen, wenn es nicht 

bereits geschehen ist.
Er wird bei der Stelle angebracht, bei der die Frist 

versäumt ist; § 129 Abs. 2, 3 gilt entsprechend. Die
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Stelle entscheidet, die über die nachgeholte HaMung 
zu entscheiden hat.

§ 134. Das Verfahren über den Antrag wird mit dem 
über die nachgeholte Handlung verbunden, doch kann 
auch zunächst über den Antrag allein verhandelt und 
entschieden werden.

Für die Entscheidung über die Zulässigkeit des An
trags und ihre Anfechtung gelten dieselben Vorschriften 
wie für die nachgeholte Handlung.

VI. Zustellungen.

§ 185. Zustellungen, die eine Frist in Laus setzen, 
können durch eingeschriebenen Brief geschehen.

Der Postschein begründet nach zwei Jahren seit 
seiner Ausstellung die Vermutung dafür, daß in der 
ordnungsmäßigen Frist nach der Einlieferung zugestellt 
worden ist.

§ 186. Wer nicht im Inland wohnt, hat aus Verlangen 
einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Ist der Aufenthalt unbekannt oder wird der Zu
stellungsbevollmächtigte nicht in der gesetzten Frist be
nannt, so kann die Zustellung durch einwöchigen Aushang 
in den Geschäftsräumen der Behörde oder Stelle ersetzt 
werden; die Frist darf nicht kürzer als ein Monat sein.

VII. Gebühren und Stempel.

§ 187. Gebühren- und stempelfrei sind, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes vorschreibt, alle Verhandlungen und
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Urkunden, die bei den Versicherungsträgern und Ver
sicherungsbehörden erforderlich werden, um die Rechts
verhältnisse zwischen den Versicherungsträgern einerseits 
und den Arbeitgebern oder Versicherten oder ihren 
Hinterbliebenen anderseits zu begründen oder abzu
wickeln.

§ 188. Das Gleiche gilt für die außergerichtlichen 
Verhandlungen und Urkunden dieser Art, sowie für solche 
privatschriftlichen Vollmachten und amtlichen Bescheini
gungen, welche nach diesem Gesetze zum Ausweis und 
zu Nachweisungen erforderlich werden.

VIII. Verbote und Strafen.

§ 139. Den Arbeitgebern und ihren Angestellten 
sowie den Bersicherungsträgern ist untersagt, die Ver
sicherten in der Übernahme oder Ausübung eines Ehren
amts der Reichsversicherung zu beschränken oder sie 
wegen der Übernahme oder der Art der Ausübung eines 
solchen Ehrenamts zu benachteiligen. Den Arbeitgebern 
und ihren Angestellten ist ferner untersagt, durch Über
einkunft oder Arbeitsordnung zum Nachteil der Ver
sicherten die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes 
ganz oder teilweise auszuschließen.

Vertragsbestimmungen, die dem zuwiderlaufen, sind 
nichtig.

§ 140. Arbeitgeber oder ihre Angestellten, die gegen 
§ 139 Abs. 1 verstoßen, werden mit Geldstrafe bis zu
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dreihundert Mark oder mit Haft bestraft, sofern nicht nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften härtere Sttafe eintritt.

§ 141. Wer unbefugt offenbart, was ihm in amtlicher 
Eigenschaft als

Mitglied eines Organs oder Angestelltem eines 
Bersicherungsträgers,

Mitglied oder Angestelltem einer Versicherungs- 
behörde,

Vertreter oder Beisitzer bei einer Versicherungs
behörde

über Krankheiten oder andere Gebrechen Versicherter 
oder ihre Ursachen bekannt geworden ist, wird mit Geld
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Ge
fängnis bis zu drei Monaten bestraft. Die Verfolgung 
tritt nur aus Antrag des Versicherten oder der Aufsichts
behörde ein.

Den Versicherten stehen andere Personen gleich, für 
die dieses Gesetz eine Leistung eines Versicherungsträgers 
vorsieht.

§ 142. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert 
Mark oder mit Gefängnis werden bestraft

die im § 141 Abs. 1 Bezeichneten,
die besonderen Sachverständigen nach § 880,
die Mitglieder der Ausschüsse zur Entscheidung über 

Einsprüche nach §1000 Abs. 2 und über Wider
sprüche nach § 1023 Abs. 1,

wenn sie unbefugt Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
offenbaren, die ihnen in amtlicher Eigenschaft bekannt 
geworden sind.
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Tun sie dies, um den Unternehmer zu schädigen oder 
sich oder anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
so werden sie mit Gefängnis bestraft. Neben der Ge
fängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte und auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark er
kannt werden.

Die Verfolgung tritt im Falle des Abs. 1 nur auf 
Antrag des Unternehmers ein.

§ 148. Die im § 142 Abs. 1 Bezeichneten werden 
mit Gefängnis besttaft, wenn sie Geschäfts- oder Betriebs
geheimnisse unbefugt verwerten, um den Unternehmer 
zu schädigen oder sich oder anderen einen Vermögens- 
Vorteil zu verschaffen. Neben der Gefängnisstrafe kann 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und auf Geld
strafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden.

§ 144. Sind in den Fällen des § 142 Abs. 2 oder des 
§ 143 mildernde Umstände vorhanden, so ist auf Geld
strafe bis zu dreitausend Mark zu erkennen.

§ 146. Für Beamte, die der Dienstgewalt einer 
staatlichen oder gemeindlichen Behörde unterstehen, 
bewendet es an Stelle der §§ 141 bis 144 bei den für 
sie geltenden Vorschriften.

§ 146. Die Geldstrafen fließen, vorbehaltlich des 
§ 69 Abs. 3, §80 Abs. 4, § 104 Abs. 2, § 108 Abs. 2 und 
der §§ 914, 1045, 1224, in die Kasse des Bersicherungs- 
trägers, die gerichtlich erkannten nur, wo es dieses Gesetz 
vorschreibt.
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Die Strafen außer den gerichtlich erkannten, werden 
wie Rückstände beigetrieben.

§ 147. Zuwiderhandlungen gegen die Strafvorschriften 
dieses Gesetzes, für welche die Gerichte nicht zuständig 
sind, verjähren, falls sie nicht mit mehr als dreihundert 
Mark bedroht sind, in drei Monaten, im übrigen in einem 
Jahre. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem 
die Handlung begangen ist. Sie wird unterbrochen durch 
jede gegen den Täter gerichtete Handlung dessen, der 
zur Verhängung der Strafe zuständig ist. Mit der Unter
brechung beginnt eine neue Verjährung; sie endet spä
testens mit Ablauf von zehn Jahren seit dem Tage, an 
dem die Zuwiderhandlung begangen ist.

§ 148. Endgültig verhängte Strafen, die nicht von 
den Gerichten erkannt sind, verjähren in zwei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Ent
scheidung endgültig geworden ist. Sie wird unterbrochen 
durch jede auf VoNstteckung der Strafe gerichtete Hand
lung dessen, dem die Vollstreckung obliegt. Mit der Unter
brechung beginnt eine neue Verjährung; sie endet spä
testens mit Ablauf von vier Jahren seit dem Tage, an 
dem die Entscheidung endgültig geworden ist.

IX. OrtSlohn.
§ 149. Als Ortslohn gilt der ortsübliche Tagesentgelt 

gewöhnlicher Tagarbeiter.
. Das Oberversicherungsamt setzt den Ortslohn fest 

und macht ihn öffentlich bekannt. Vorher werden die
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Vorstände der beteiligten Versicherungsanstalten gehört; 
das Versicherungsami hat sich nach Anhörung der Ge
meindebehörden und der Vorstände der beteiligten 
Krankenkassen gutachtlich zu äußern.

§ 150. Der Ortslohn wird für Männer und Frauen, 
für Versicherte unter sechzehn Jahren, von sechzehn bis 
einundzwanzig Jahren und über einundzwanzig Jahre 
besonders festgesetzt.

Die Versicherten unter sechzehn Jahren lJugendliche) 
können dabei in junge Leute von vierzehn Jahren an 
und Kinder unter vierzehn Jahren geschieden werden; 
Lehrlinge zählen zu den jungen Leuten.

Im übrigen wird der Ortslohn einheitlich nach dem 
Durchschnitt für den ganzen Bezirk jedes Versicherungs
amts festgesetzt. Ausnahmen sind zulässig, wenn die 
Lohnhöhe in einzelnen Ortschaften oder zwischen Stadt 
und Land erheblich abweicht.

§ 151. Die Ortslöhne werden gleichzeitig im ganzen 
Reiche, und zwar zunächst bis zum 31. Dezember 1914, 
dann immer auf vier Jahre festgesetzt. Änderungen in 
der Zwischenzeit gelten nur bis zum nächsten allgemeinen 
Festsetzung.

Alle Änderungen treten erst zwei Monate nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.

§ 152. Der Reichskanzler veröffentlicht im „Zentral
blatt für das Deutsche Reich" vor Beginn jedes Jahr- 
vierts eine Liste aller geltenden Festsetzungen sowie

ReichsversicheningSordnung. 5
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mindestens alljährlich eine Liste der inzwischen vor
genommenen Änderungen.

X. BeschäftigungSort.
§ 153. Beschäftigungsort ist der Ort, an dem die 

Beschäftigung tatsächlich stattfindet.
Für Versicherte, die an einer festen Arbeitstätte 

tBetrieb-, Dienststätte) beschäftigt werden, gilt diese als 
Beschäftigungsort auch, während sie außerhalb für den 
Arbeitgeber einzelne Arbeiten von geringer Dauer 
ausführen.

Das Gleiche gilt für Versicherte, die von einer festen 
Arbeitsstätte aus nur mit einzelnen Arbeiten wechselnd 
in Bezirken verschiedener Orts- oder Landkrankenkassen 
beschäftigt werden.

Es gilt ferner für Versicherte, die nur für einzelne 
Arbeiten außerhalb der festen Arbeitstätte angenommen 
sind, sofern diese und ihr Arbeitsort im Bezirke desselben 
Versicherungsamts liegen.

§ 154. Für Beschäftigungsverhältnisse ohne feste 
Betriebstätte gilt als Beschäftigungsort der Sitz des 
Betriebs.

§ 155. Für Versicherte, die eine Betriebsverwaltung 
zu einer in verschiedenen Gemeinden wechselnden Be
schäftigung angenommen hat, gilt die Gemeinde als 
Beschäftigungsort, wo die unmittelbare Leitung der 
Arbeiten ihren Sitz hat. Das Oberversicherungsamt kann 
anders darüber bestimmen, nachdem es die beteiligten
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Verwaltungen und Gemeinden oder Gemeindeverbände 
gehört hat.

§ 156. Für Versicherte, die zu landwirtschaftlicher, 
in verschiedenen Gemeinden wechselnder Beschäftigung 
angenommen sind, gilt der Sitz des Betriebs (§§ 963, 
964) als Beschäftigungsart.

XI. Ausländische Gesetzgebung.
§ 157. Soweit andere Staaten eine der Reichs

versicherung entsprechende Fürsorge durchgeführt haben, 
kann der Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats 
unter Wahrung der Gegenseitigkeit vereinbaren, in 
welchem Umfang für Betriebe, die aus dem Gebiete 
des einen Staates in das des anderen übergreifen, sowie 
für Versicherte, die zeitweise im Gebiete des anderen 
Staates beschäftigt werden, die Fürsorge nach der Reichs
versicherungsordnung oder nach den Fürsorgevorschriften 
des anderen Staates geregelt werden soll.

Auf gleichem Wege kann bei entsprechender Gegen
leistung die Versicherung von Angehörigen eines aus
ländischen Staates abweichend von den Vorschriften 
dieses Gesetzes geregelt und die Durchführung der Für
sorge des einen Staates in dem Gebiete des anderen 
erleichtert werden. In diesen Vereinbarungen darf die 
nach diesem Gesetze bestehende Beitragspflicht des Arbeit
gebers nicht ermäßigt oder beseitigt werden. Diese 
Vereinbarungen sind dem Reichstage mitzuteilen.

Diese Vorschriften gelten entsprechend für eine Für
sorge, die an Stelle der Reichsversicherung tritt.
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§ 158. Der Reichskanzler kann mit Zustimmung des 
Bundesrats anordnen, daß gegen Angehörige eines 
ausländischen Staates und ihre Rechtsnachfolger ein 
Vergeltungsrecht angewendet wird.

XII. Gemeinsame Begriffsbestimmungen.

1. Versicherungspslichtige Beschäfti
gung.

§ 159. Die Beschäftigung eines Ehegatten durch den 
anderen begründet, vorbehaltlich der Vorschriften der 
§§ 551, 928, 1062, keine Bersicherungspflicht.

2. Entgelt.

§ 160. Zum Entgelt im Sinne dieses Gesetzes ge
hören neben Gehalt oder Lohn auch Gewinnanteile, Sach- 
und andere Bezüge, die der Versicherte, wenn auch nur 
gewohnheitsmäßig, statt des Gehaltes oder Lohnes oder 
neben ihm von dem Arbeitgeber oder einem Dritten erhält.

Der Wert der Sachbezüge wird nach Ortspreisen be
rechnet, die das Versicherungsamt sestsetzt.

3. Landwirtschaft.

§ 161. Die Vorschriften dieses Gesetzes für land
wirtschaftliche Betriebe, Arbeitgeber, Unternehmer und 
Beschäftigte gelten, soweit nichts anderes vorgeschrieben 
ist, auch für forstwirtschaftliche Betriebe, Arbeitgeber, 
Unternehmer und Beschäftigte.
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4. Hausgewerbtreibende.

§ 162. Als Hausgewerbtreibende im Sinne dieses 
Gesetzes gelten die selbständigen Gewerbtreibenden, die 
in eigenen Betriebstätten im Auftrag und für Rechnung 
anderer Gewerbtreibender gewerbliche Erzeugnisse her
stellen oder bearbeiten.

Sie gelten dafür auch dann, wenn sie die Roh- oder 
Hilfstoffe selbst beschaffen, sowie für die Zeit, in der sie 
vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten.

5. Deutsches Seefahrzeug.

§ 163. Als deutsches Seefahrzeug gilt jedes Fahr
zeug, das unter deutscher Flagge fährt und ausschließlich 
oder vorzugsweise zur Seefahrt benutzt wird. Dadurch, 
daß Eingeborene der Schutzgebiete die Reichsslagge 
führen (§ 10 des Schutzgebietgesetzes, Reichs-Gesetzbl. 1900 
S. 812), wird das Schiff nicht zu einem deutschen See
fahrzeug im Sinne dieses Gesetzes.

6. Geschäftsjahr.

§ 164. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


